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A n f x a g e b e a ~ t w 0 r tun g 

Die Abgeordneten Dr. P f e i f e r und Genossen haben am 29.0kto­

ber 1951 an die Bundesregierung eine Anfrage" betreffend Stilleguhg der 

Pensionen der in der Vereinigte Österreichisohe Eise~ und Stahlwerke AG. 

(VÖEST) und sonstigen staatlichen Unternehmungen besohäftigten Bundespensio­

nisten gerichtet. 
I 

Namens der Bundesregierung hat Bundeskanzler Ing. Raa b zu dieser 

Anfrage wie folgt Stellung genommen: 

Der Verfassungsgerichtshof hat aus Anlass mehrerer Beschwerden gegen 

Feststellungsbescheide des Bundesministeriums für Finanzen nach § 55 Abs.2 GÜG., 

wegen Verletzung verfassungsgesetzlidh gew~hrleisteter Rechte nach der am 

lO~ Dezember 1951 durohgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung gemäss 

Art. 140 B-VG. den Besohluss gefasst, von .~ts wegen das Verfahren zur Prüfung 

der Verfassungsmässigkei t des § 53 Aba.l des Geha.l tsüberlei tungsgesetzes vom 

12. Dezember 1946, .BGB1.Nr .. 22/1947 und des § 55 Abs .. 2 desselben Gesetzes in 

der Fassung der Gehaltsüberlei tungsgesetz-Novelle vom 29.Feb::eu.ar 1956, 

BGB1.~r.55, einzuleiten. 

Die Bundesregierung wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgefordert, 

binnen sechs Wochen eine sohriftliche Äusserung gemäss § 63 Abs.2 VerfGG.1953 

zu erstattene 

Es ist anzunehmen, dass der Verfassungsgtrichtshof in seiner Juni­

Session 1958 im Gegenstande entscheiden wirdft 

Mit der Beantwortung der gegenständlichen Anfrage wurde aus diesem 

Grunde zugewartet. 
, 

, Die Einbringung einer Regierungsvorlage, duroh welche die Bestimmungen 
des § 55 Abs.2 GÜG.aufgehoben oder abgeändert werden, kann vor Abschl'llsS des vom 
Verfassungsgerichtshofeingeleiteten Gesetzesprufungsverfahrens nicht in Erwägung 
gezogen werden • 

. Die bei der VÖEST und anderen staatlichen Unternehmungen bereits in 
Verwendunz stehenden Bundespensionisten von den Ruhensbestimmungen auszunehmen 
oder ihnen für die Dauer des Ruhens ihrer Pension einen Härteausgleich zu ge­
Währen, würde der strikten Anordnung des Gesetzgebers, wie sie in den §§ 53 und 
55 GÜG.niedergelegt ist, offensichtlich zuwiderlaufen. 

Die Erlassung einer Verordnung auf Grund des § 55_Abs.3 GÜG.würde,aber 
die darin vom Gesetzgeber erteilte ErmächtigUng übersohreiten, denn das Bundes­
ministerium für Finanzen ist nur zur Feststellung ermächtigt, ob in dem jeweils 
in ,Betracht kommenden einzelnen Fall, zu dessen Entscheid.ung das Bundes­
ministerium für Finanzen angerufen werden kann, die Voraussetzungen der me~rfaoh 
e~vähnten Gesetzesstelle vorliegen. 

-.-.-.-.-
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